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Feststellungsprüfung 
Feststellungsprüfung, wenn  
• Schüler:in dem Unterricht länger fernblieb  
• keine sichere Beurteilung möglich 

 
Zu beachten 
• Nennung des Termins und Bekanntgabe des versäumten Lehrstoffs als 

Prüfungsstoff: zwei Wochen vor der Prüfung 
• Information über Uhrzeit des Beginnes: spät. eine Woche davor  
• Durchführung: Prüfung durch die unterrichtende Lehrkraft  
• Schularbeitsgegenstand: schriftl. Teilprüfung am Vormittag, mündl. 

Teilprüfung frühestens 60 Minuten nach Ende der schriftl. Teilprüfung 
• Beurteilung: Die im Laufe des Unterrichtsjahres beurteilten Leistungen 

sind in die festzusetzende Beurteilung der Feststellungsprüfung 
einzubeziehen. 

 
ungerechtfertigter Nicht-Antritt -> „nicht beurteilt“ (Aufsteigen nicht möglich) 
gerechtfertigter Nicht-Antritt -> verschobene Feststellungsprüfung 
 
 negative Beurteilung -> keine Wiederholung möglich 
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